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E m p f e h l u n g e n
der Ausschüsse

In - AS - FJ - Fz - K - R - Wi 

zu Punkt ... der 930. Sitzung des Bundesrates am 6. Februar 2015

Der federführende Ausschuss für Innere Angelegenheiten

Entwurf eines Gesetzes zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung

A

(In),

der Ausschuss für Arbeit und Sozialpolitik (AS),

der Ausschuss für Frauen und Jugend

der Ausschuss für

(FJ),

Kultur

der 

fragen

Rechtsausschuss

der 

(K), 

(R) und

empfehlen dem Bundesrat, 

Wirtschaftsausschuss (Wi)

zu dem Gesetzent

Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

wurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 

1. Zum Gesetzentwurf allgemeinIn

a) Der Bundesrat begrüßt ausdrücklich, dass die Bundesregierung mit dem 

Gesetzentwurf zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthalts-

beendigung den Beschluss des Bundesrates vom 22. März 2013 (vgl. BR-

Drucksache 505/12 (Beschluss)) zur Schaffung einer alters- und stichtags-

unabhängigen Bleiberechtsregelung im Aufenthaltsgesetz aufgegriffen hat.
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b) Der Bundesrat stellt fest, dass der Besi

...

tz deutscher Sprachkenntnisse einen 

Deutschland darstellt.

wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Integration in der Bundesrepublik 

Angesichts der mit der im Gesetzentwurf unangetastet gebliebenen Vorau

r

s-

setzung, den Besitz einfacher deutscher Sprachkenntnisse vor der Einreise 

zum Ehegattennachzug nachweisen zu müssen, gemachten Erfahrungen 

stellt der Bundesrat zugleich fest, dass dieses Erfo dernis nicht geeignet ist, 

AufenthG) angesichts der 

seinen ursprünglichen Zweck zu erfüllen. Hinzu kommt, dass sich die An-

wendung der entsprechenden Regelungen im Aufenthaltsgesetz (§ 30 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 2, § 28 Absatz 1 Satz 5

hierzu ergangenen nationalen und europäischen Rechtsprechung in der Pr

halts

a-

xis der hiermit befassten Behörden zunehmend unüberschaubar gestaltet 

und für die Betroffenen kaum noch nachvollziehbar erscheint.

Der Bundesrat fordert, im weiteren Gesetzgebungsverfahren das Erforder-

nis des vorherigen Sprachnachweises beim Ehegattennachzug im Aufent-

gesetz zu streichen.

Begründung:

Zu Buchstabe a:

ner stichtagsunabhängigen – und damit auf Dauer angelegten –

Der Bundesrat hatte am 22. März 2013 einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Aufenthaltsgesetzes beschlossen, dessen wesentlicher Inhalt die Schaffung ei-

Bleiberechtsr

Zu 

e-
gelung war.

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht eine solche gesetzliche Bleiberechtsrege-
lung vor, um trotz fehlenden rechtmäßigen Aufenthalts von Geduldeten er-
brachte nachhaltige Integrationsleistungen mit einem gesicherten Aufenthalts-
status zu honorieren.

Buchstabe b:

ihren bereits in der Bundesrepublik Deutschland lebenden (ausländischen 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union vom 19. August 2007 wurde der Ehegat-
tennachzug neu geregelt: Seitdem können ausländische Ehegatten erst dann zu 

o

Daneben wurde die Einführung des Sprachnachweises mit der Verhinderung 

der 
deutschen) Partnern nachziehen, wenn sie vor der Einreise den Nachweis ein-
facher deutscher Sprachkenntnisse in Wort und Schrift erbracht haben. Mit der 
damaligen Neuregelung sollte sichergestellt werden, dass sich Ausländer im 
Bundesgebiet von Anfang an zumindest auf einfache Art in Alltagssituationen 
auf Deutsch verständigen und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. 



- 3 - Empfehlungen, 642/1/14

von Zwangsverheiratungen be

...

gründet.

Ausnahmen von dieser Regelung gelten für Ehegatten von ausländischen 
Hochqualifizierten, Forschern, Firmengründern, anerkannten Flüchtlingen, EU
Daueraufenthaltsberechtigten aus anderen Mitgliedstaaten der EU 

-
und von 

Unionsbürgern sowie für Ehegatten von australischen, israelischen, japan

ber 2012, 10 C 12.12). In diesen Fällen muss ein Visum zum Familie

i-
schen, kanadischen, koreanischen, neuseeländischen und US-amerikanischen 
Staatsbürgern.

Nachdem diese Regelung durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zu-
nächst bestätigt worden war, stellte das Bundesverwaltungsgericht im Septem-
ber 2012 fest, dass das Spracherfordernis beim Nachzug ausländischer Ehegat-
ten zu Deutschen nur eingeschränkt gilt (vgl. BVerwG, Urteil vom 4. Septem-

n

nissen im Einzelfall nicht möglich, nicht zumutbar oder nicht innerhalb eines 

nachzug 
schon dann erteilt werden, wenn Bemühungen zum Erwerb von Deutschkennt-

Jahres erfolgreich sind. Bereits zuvor hatte das Bundesverwaltungsge

nismäßigen Belastung im Einzelfall (nur) deswegen als zulässig angesehen, 

richt das 
Fehlen einer allgemeinen Ausnahmeregelung zur Vermeidung einer unverhält-

weil der Interessenausgleich auch auf andere Weise, etwa durch die Erteilung 
bergehenden Aufenthalt zum Zweckeines Aufenthaltstitels für einen vorü des 

Spracherwerbs, erfolgen kann (vgl. BVerwG, Urteil vom 30. März 2010

lung mit höherrangigem EU-Recht vereinbar ist. Nach hiesiger Kenntnis hatten 

, 1 C 
8.09).

Es war von Anfang an auch zumindest fraglich, ob die Sprachnachweisrege-

einzelne Mitgliedstaat
lik Deutschland getroffen, diese aber zwischenzeitlich wieder aufgehoben

en seinerzeit ähnliche Regelungen wie die Bundesrepub-
. I

einem Fall wohl auch wegen einer unmittelbar bevorstehenden Entscheidung 
n 

des Europäi

frau eines in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen türkischen Selbst

schen Gerichtshofs.

Der Europäische Gerichtshof hat am 10. Juli 2014 entschieden, dass die Ehe-
-

sen muss, da die entsprechende deutsche Regelung gegen das in den 
ständigen keine deutschen Sprachkenntnisse beim Ehegattennachzug nachwei-

1960
n

meinschaft geschlossene Assoziationsabkommen verstößt, das eine so

er 
Jahren zwischen der Türkei und der damaligen Europäische Wirtschaftsg

führen, enthält (vgl. EuGH, Urteil vom 10. Juli 2014, Rechtssache C

e-
genannte 

Stillhalteklausel und damit ein Verbot, Verschlechterungen nachträglich einzu-
-

Die Bundesregierung hält gleichwohl am vor der Einreise zu erbringenden 

138/13 
(Dogan)).

Sprachnachweis beim Nachzug zu assoziationsberechtigten türkischen Staat
angehörigen fest, sieht aber generell und auch außerhalb dieses Personenkre

s-
i-

ses die Berücksichtigung von Härtefallgesichtspunkten vor.

Zu den ohnehin vorgesehenen Ausnahmen vom Sprachnachweis, die teilweise 
an die Staatsangehörigkeit des in der Bundesrepublik Deutschland lebenden 
Ehegatten und te
ten und teilweise an andere Kriterien anknüpfen, führt auch die dargestellte 

ilweise an die Staatsangehörigkeit des nachziehenden Ehega

Rechtsprechung zu einer weiteren Aufweichung des Sprachnachweises. 

t-
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Es besteht nun ein kaum noch überschaubarer Flickenteppich von

...

Ausnahmen 
vom Sprachnachweis, was die Anwendbarkeit des Rechts insgesamt erheblich 
erschwert und verkompliziert hat. 

diskriminierung dar, da ausländische Ehegatten von Angehörigen so
Daneben stellt die Regelung auch eine sachlich nicht gerechtfertigte Inländer-

genannter 
privilegierter Staaten (Australien, Israel, Japan, Kanada, Korea, Neuseeland 
und USA) keinen Sprachnachweis erbringen müssen, wohl aber ausländische 

ne Entscheidung vom 10. Juli 2014 in der Rechtssache Dogan so verstanden 
Ehegatten deutscher Staatsangehöriger. Sollte der Europäische Gerichtshof sei-

wissen wollen, dass von Ehegatten assoziationsberechtigter türkischer Staat

rige inso

s-
angehöriger wegen des assoziationsrechtlichen Verschlechterungsverbots gene-
rell kein Sprachnachweis verlangt werden kann, wären deutsche Staatsangehö-

weit auch gegenüber diesem Personenkreis benachteiligt.

Da sich auch für die damalige Begründung keine Belege finden ließen, dass der 
vor der Einreise zu erbringende Sprachnachweis der Verhinderung von 
Zwangsverheiratungen dient, sollte diese Regelung aufgehoben werden.

Die auch aus Sicht des Bundesrates erforderlichen Kenntnisse der deutschen 

tegrationskurs in mindestens gleicher Weise vermittelt werden.
Sprache können durch die – gegebenenfalls verpflichtende – Teilnahme am In-

2. Zum Gesetzentwurf insgesamt:

b)

a) Vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen bei der Bewältigung 

der steigenden Flüchtlingszahlen unterstützt der Bundesrat das Ziel des Ge-

setzentwurfs, das Bleiberecht zu reformieren und die Rechtsstellung derje-

nigen zu stärken, die auch ohne rechtmäßigen Aufenthalt anerkennenswerte 

Integrationsleistungen erbracht haben oder schutzbedürftig sind.

Der Bundesrat begrüßt daher den Gesetzentwurf der Bundesregierung. S

unwohl die alters- d stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung für Gedu

o-

l-

t

dete, welche nachhaltige Integrationsleistungen durch Erteilung eines gesi-

cherten Aufenthaltsstatus honoriert, als auch die Verbesserungen der lega-

len Aufen haltsmöglichkeit für gut integrierte geduldet

AS

e Jugendliche setzen 

ein starkes Willkommenssignal. Es ist gut, dass Deutschland sich klar posi-

tioniert. Ausländer, die sich nachhaltig integrieren und mit ihrer Arbeitsleis-

tung zum Wohlstand Deutschlands beitragen, sollten bleiben können.

Wi
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kennung ausländischer Berufsqualifikationen. Dieser ergänzt die Regelu

...

c) Der Bundesrat begrüßt insbesondere den neuen Aufenthaltstitel zur Aner-

n-

gen der Anerkennungsgesetze um einen Weg zur beruflichen Anpassungs

beziehungsweise Nachqualifizierung und zum Spracherwerb in

-

republik 

Dies ist ein wicht

in Engpassberu

der Bundes-

Deutschland vor allem auch für Antragsteller aus dem Ausland. 

d) Der Bundesrat vermisst allerdings Regelungen im Aufenthaltsrecht, welche 

iger Baustein für die Gewinnung ausländischer Fachkräfte 

fen.

eine noch bessere Verzahnung der Chancen einer schnellen Arbeitsmarkt

integration einerseits und der Sicherung des Fachkräftebedarfs der Wir

-

t-

schaft andererseits in der Praxis gewährleisten. Dazu gehören insbesondere 

Bestimmungen, nach denen in der Regel die Da

liegende Gesetzentwurf um Regelungen ergänzt werden kann, welche die 

uer der Aufenthaltserlaubnis 

beziehungsweise die Dauer der Duldung für die Dauer einer aufzunehmen-

den oder bereits aufgenommenen Berufsausbildung zu erteilen ist.

Er bittet daher im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob der vor-

dafür geeigneten Rahmenbedingungen schaffen:

den haben, soll die Aufenthaltserlaubnis in der Regel befristet für die R

e) Für Jugendliche und junge Erwachsene, die einen Ausbildungsplatz gefun-

e-

jahres überprüft werden. Für den Fall, dass die Berufsausbildung nicht i

nerhalb der Regelausbildungszeit abgeschlossen werden kann, ist eine Ve

gelausbildungszeit einer Berufsausbildung nach § 4 BBiG oder § 25 HwO 

oder einer schulischen Berufsausbildung aufgrund bundes- oder landes-

rechtlicher Regelungen erteilt werden. Das Fortbestehen des Berufsausbil-

dungsverhältnisses kann dabei jeweils zu Beginn des neuen Ausbildungs-

n-

länge

r-

rungsmöglichkeit vorzusehen.

f) Für Geduldete, die einen Ausbildungsplatz gefunden haben, soll ein neuer 

Aufenthaltstitel "Aufenthaltsgewährung für die Dauer einer Berufsaus-

bildung" in Anlehnung an den neuen § 25b AufenthG

Der Aufenthaltstitel soll in der Regel für die Regelausbildungszeit einer B

geschaffen werden. 

rufsausbildung nach § 4 des BBiG oder § 25 HwO

e-

erteilt werden. Der Au

i-

f-

enthaltstitel setzt voraus, dass sich der Geduldete zur freiheitlich demokrat
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schen Grundordnung bekennt, ausreichende Sprachkenntnisse nachweist 

...

und kein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse besteht. Das For

des Berufsausbildungsverhältnisses kann dabei jeweils zu Be

tbestehen 

ginn des neuen 

Ausbildungsjahres überprüft werden. Für den Fall, dass die Berufsaus-

bildung nicht innerhalb der Regelausbildungszeit abgeschlossen werden 

kann, ist eine Verlängerungsmöglichkeit vorzusehen.

Begründung:

zukünftigen Fachkräftebedarfs" hatte die Wirtschaftsministerkonferenz im 
Bereits in ihrem Bericht "Beitrag ausländischer Fachkräfte zur Deckung des 

Frühjahr 2013 unter anderem vorgeschlagen, die Dauer der Duldung bezi
hungsweise Aufenthaltserlaubnis an die Dauer der Ausbildung anzupassen. 
Dieser Vorschlag wird von der Arbeits- und Sozialminister

e-

konferenz, der I
tegrationsministerkonferenz und der Kultusminister

Der Vorschlag ergänzt die Bemühungen um eine frühzeiti

n-
konferenz unterstützt.

integration von Asylbewerbern und Geduldeten. Mit dem Gesetz zur Einst
ge Arbeitsmarkt-

u-
fung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und zur Erleichterung des 
Arbeitsmarktzugangs für Asylbewerber und geduldete Ausländer vom 
31. Oktober 2014 wurde Asylsuchenden und Geduldeten ein deutlich früherer 
Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht. Asylbewerber und Geduldete sollen 
durch die Verkürzung der Wartefrist die Möglichkeit erhalten, durch Aufna
me einer Beschäftigung ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen,
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz angewiesen zu sein.

h-
anstatt auf 

auch bisher aufenthaltsrechtlich schon möglich, praktisch scheitert sie aber viel 
Die Aufnahme einer Berufsausbildung nach Ablauf der Wartezeit war zwar 

zu oft an der zu kurzen Dauer der Aufenthaltserlaubnis oder Duldung. Die 
Laufzeit einer Duldung oder Aufenthaltserlaubnis ist in der Regel wesentlich 
kürzer als die Dauer einer drei- oder dreieinhalbjährigen Berufsausbildung. In 
der Praxis wird die Duldung üblicherweise für einen Zeitraum von drei oder 
sechs Monaten erteilt. Dies stellt zwar rechtlich kein Hindernis für den Beginn 
einer Berufsausbildung dar, allerdings führt es bei potentiellen Arbeitgebern 
beziehungsweise Ausbildungsbetrieben zu Unsicherheiten und somit zur A

reit, Geduldete oder Personen mit befristeter Aufenthaltserlaubnis auszubilden, 
wenn sie zu Beginn der Ausbildung nicht wissen, ob der Auszubildende in 

b-
lehnung des Ausbildungsplatzbewerbers. Unternehmen sind oftmals nicht be-

der 
Bundesrepublik Deutschland bleiben und seine Ausbildung abschließen kann.

Für Jugendliche und junge Erwachsene, die einen Ausbildungsplatz gefunden 
haben und somit wesentliche Integrationsbemühungen gezeigt haben, sollte 
deshalb der Zeitraum einer zu erteilenden Duldung beziehungsweis
haltserlaubnis regelmäßig an die Dauer der Ausbildung angepasst werden.

e Aufent-

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung stehen diese jungen Menschen 

18a AufenthG eine 
und Erwachsenen der Wirtschaft zur Verfügung. Dies gilt auch für Duldungs-
inhaber, da die Ausländerbehörde dem Betroffenen nach §
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fikation entsprechenden Beschäftigung erteilen kann.

...

Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer seiner erworbenen beruflichen Quali-

Vor dem Hintergrund der erfolgten Änderungen im Aufenthaltsrecht zum 
früheren Arbeitsmarkzugang ist die Maßnahme ein folgerichtiger Schritt. Die 
angestrebte Arbeitsmarktintegration wird nur gelingen, wenn Geduldete ve
wertbare Qualifikationen und Berufsabschlüsse vorweisen können. Grundlage 

r-

dafür ist eine abgeschlossene Berufsausbildung. Darüber hinaus erscheint die 
Maßnahme geeignet, den durch die demographische Entwicklung bedingten 
Umbruch am Ausbildungsmarkt zumindest in Ansätzen abzumildern und einen 
Beitrag zur Sicherung von Fachkräftenachwuchs zu leisten. 

Der unterschiedliche ausländerrechtliche Status von Aufenthaltserlaubnis und 

haltserlaubnis auch schulische Ausbildungen berücksichtigt werden sollen.

Duldung wird durch unterschiedliche Voraussetzungen berücksichtigt. Für Ge-
duldete soll vorrangig die Möglichkeit geschaffen werden, eine duale Berufs-
ausbildung aufzunehmen, während bei der Anpassung der Dauer der Aufent-

3. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b (§ 2 Absatz 14 Nummer 2 AufenthG)

schiebung" einzufügen.

In Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b sind in § 2 Absatz 14 Nummer 2 nach dem 

Wort "täuscht" die Wörter "im Zusammenhang mit einer bevorstehenden Ab-

Begründung:

te
In der Einzelbegründung des Gesetzentwurfs (vgl. BR-Drucksache 642/14, Sei-

35) wird zutreffend ausgeführt, dass das im Tatbestand des § 2 Absatz 14 

R

Nummer 2 AufenthG-E beschriebene Verhalten nur dann einen Anhaltspunkt 
für die Annahme von Fluchtgefahr darstellen könne, wenn die Täuschung im 
Zusammenhang mit einer bevorstehenden Abschiebung erfolgt. Aufgrund der 
in Artikel 104 Absatz 1 Satz 1 GG verankerten strikten Gesetzesbindung sollte 
dieses einschränkende Merkmal in den Gesetzestext aufgenommen werden.
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...

4. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b (§ 2 Absatz 14 Nummer 4 AufenthG)

Begründung:

[Der konkrete Anhaltspunkt für das Vorliegen einer Fluchtgefahr bei der Au
[In] *

In Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b ist § 2 Absatz 14 Nummer 4 zu streichen. 

f-
wendung erheblicher Geldbeträge für einen Schleuser bei der unerlaubten Ei
reise des Ausländers soll gestrichen werden. Ob die Fluchtgefahr in diesen Fä

n-

h

l-
len tatsächlich größer ist als in anderen Fällen, ist lediglich eine Vermutung 
dahingehend, dass jemand die an Schleuser bezahlte Summe nicht umsonst in-
vestiert haben möchte. Es liegen hierzu jedoch keine gesicherten Erkenntnisse 
vor. Damit wird die Vermutung eher zu einer Unterstellung. Auch Personen, 
die keine großen Geldbeträge für ihre Flucht aufgewendet haben, haben in der 
Regel kein Interesse abgeschoben zu werden. Ob sich jemand der Abschiebung 
entziehen will, kann besser mit den weiteren genannten Punkten prognostiziert 
werden.]

{Der Umstand, dass der Ausländer zu seiner unerlaubten Einreise erhebliche 

Geldbeträge für einen Schleuser aufgewandt hat, lässt keine Rückschlüsse auf 
sein Verhalten nach erfolglosem Abschluss eines Verfahrens auf Erteilung ei-
nes Aufenthaltstitels zu. Für den Großteil der Flüchtlinge besteht keine andere 
Möglic keit der Einreise. 

(vgl. BR-Drucksache 642/14, Seite
e

Die in der Einzelbegründung des Gesetzentwurfs zitierte BGH-Entscheidung 
36) zieht die Zahlung eines erheblichen 

Geldb trags an den Schleuser lediglich als einen von etlichen Gesichtspunkten 
im Rahmen einer Gesamtbetrachtung heran. Sie lässt ausdrücklich offen, ob 

auf einen Entziehungswillen rechtfertigen

u

nur einzelne der in der Gesamtwürdigung angeführten Tatsachen den Verdacht 
könnten (BGH, Beschluss vom

10.02.2000 - V ZB 5/00 - j ris Rn. 13).}

5. Zu Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b (§ 2 Absatz 15 Satz 2 AufenthG)

In Artikel 1 Nummer 2 Buchstabe b ist § 2 Absatz 15 Satz 2 zu streichen.

* Die Begründungen des In und des R werden bei Annahme von Ziffer 4 redaktionell zusammengeführt.

In

R

R

{R}
*
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...

Begründung:

Der nur für den Anwendungsbereich der so genannten Dublin-III
geltende Anhaltspunkt in § 2 Absatz 15 Satz 2 AufenthG-E ("… 

-Verordnung 
wenn der Au

Zuständigkeitsbestimmung oder zur Prüfung eines Antrags auf 

s-
länder einen Mitgliedstaat vor Abschluss eines dort laufenden Verfahrens zur 

internationalen 

kret da
Schutz verlassen hat, und die Umstände der Feststellung im Bundesgebiet kon-

rauf hindeuten, dass er den zuständigen Mitgliedstaat in absehbarer Zeit 

fertigen. Hinweise darauf, dass der 
nicht aufsuchen will") kann die Annahme einer Entziehungsabsicht nicht recht-

im Bundesgebiet angetroffene Ausländer 

überstellung in Anspruch nimmt. In den in der Einzelbegründung des Geset

den zuständigen Mitgliedstaat nicht aufsuchen will, werden in fast allen Fällen 
zu bejahen sein, insbesondere wenn er gerichtlichen Schutz gegen die Rück-

z-

sein soll (vgl. BR-Drucksache 642/14, Seite 37), bestünde aufgrund der abse
entwurfs angeführten Konstellationen, in denen eine Inhaftierung unzulässig 

h-

Die in § 2 Absatz 15 Satz 1 AufenthG-E für entsprechend anwendbar erklärten, 

baren freiwilligen Ausreise schon kein Bedarf für eine Rücküberstellung, so 
dass allein deshalb eine Inhaftierung ausgeschlossen wäre.

in § 2 Absatz 14 AufenthG
levanten Fallgruppen zu erfa

-E genannten Anhaltspunkte reichen aus, um die re-
ssen.

6. Zu Artikel 1 (§ 10 Absatz 1 und 3 AufenthG)

überprüfen.

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren die Einschränkungen 

im Rahmen einer Aufenthaltstitelerteilung bei Stellung eines Asylantrags ge-

mäß § 10 Absatz 1 AufenthG und bei unanfechtbarer Ablehnung eines Asylan-

trags gemäß § 10 Absatz 3 AufenthG auf möglichen Novellierungsbedarf hin zu 

Begründung: 

n

Das Projekt des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge mit dem Titel "Je-
der Mensch hat Potenzial" verfolgt die weiter zu fördernde Arbeitsmarktin-
tegration von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern vor dem Hintergrund, 
Potenziale dieser Menschen für den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft stärker 
zu berücksichtigen und den frühzeitigen Zugang zum Arbeitsmarkt für Flücht-
linge zu verbessern. Zugleich soll verhindert werden, dass die Potenziale von 
Flüchtlingen verlorengehen.

Dies kann nicht nur für Menschen mit gesicherter asylrechtlicher Bleibeper-
spektive gelten, sondern muss auch anderweitige aufenthaltsrechtliche Perspek-
tiven gerade im Hi bli

Ungeachtet der bereits verbesserten Beschäftigungsmöglichkeiten für Me

ck auf den Arbeitsmarkt berücksichtigen.

n-

AS

schen mit Aufenthaltsgestattung und für Geduldete sollte daher überprüft wer-

In
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den, ob die Restriktionen in § 10 Absatz 1 und 3 AufenthG in der jet

...

zigen 
Form weiterhin sachgerecht erscheinen. 

Dass Menschen, die im Rahmen des Asylverfahrens bereits einen betrieblichen 

haltstitel erlangen können, erscheint sowohl aus Sicht der Betroffenen 

Ausbildungsplatz oder einen anderweitigen nachhaltigen Zugang zum Ar-
beitsmarkt gefunden haben, vor einer Ausreise keinen entsprechenden Aufent-

wie

hemmnisse trotz vorhandenen Potenzials im Hinblick auf eine ungesicherte 

auch 
der Arbeitgeber nicht nachvollziehbar. Hinzu treten faktische Einstellungs-

Bleibeperspektive al

In diesem Kontext wird insbesondere auch die beabsichtigte Neuregelung 

s Flüchtling.

in
§ 11 Absatz 7 AufenthG-E zu berücksichtigen sein.

7. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 11 Absatz 2 Satz 3a - neu - AufenthG)

rensgesetzes oder einer Abschiebungsanordnung nach § 34a des Asylverfa

rensgesetzes ist die Frist durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

In Artikel 1 Nummer 5 ist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 folgender Satz einzufügen:

"Im Falle einer Abschiebungsandrohung nach §§ 34 und 35 des Asylverfah-

h-

gemeinsam mit der Abschiebungsandrohung oder Abschiebungsanordnung 

festzusetzen."

Folgeänderungen:

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

b)

a) In Nummer 5 § 11 Absatz 2 ist in dem bisherigen Satz 6 die Angabe "5" 

durch die Angabe "6" zu ersetzen.

In Nummer 37 Bu

stellen.

chstabe c § 75 Nummer 12 sind den Wörtern "die Anord-

nung" die Wörter "die Befristung bei einer Abschiebungsandrohung oder 

einer Abschiebungsanordnung nach § 11 Absatz 2 Satz 4 sowie" voranzu-

Begründung:

Aufenthaltsverbots mit der Abschiebungsandrohung, spätestens aber unverzü
In anderen Fällen als bei Ausweisungen ist die Befristung des Einreise- und 

g-

In

lich bei der Ab- oder Zurückschiebung, festzusetzen. Diese Fälle betreffen re-
gelmäßig Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber auf der Grundlage von 
Abschiebungsandrohungen (§§ 34, 35 AsylVfG) oder Abschiebungsanordnun-
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schleunigung des Vollzugs und aus verwaltungsökonomischen Gründen ist es 

...

gen (§ 34a AsylVfG) des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Zur Be-

geboten, dass bereits das Bundesamt für Migra

ten, dass Aufenthaltsbeendigungen weiter verzögert werden, wenn erst noch 

tion und Flüchtlinge im Asylbe-
scheid mit der Abschiebungsandrohung oder Abschiebungsanordnung die Be-
fristung für den Fall der Abschiebung ausspricht. Anderenfalls ist zu befürch-

die A

amts für Migration und Flüchtlinge zu ergänzen, die Wirkungen des Einreise

usländerbehörden vor beziehungsweise bei der Abschiebung die Befris-
tung verfügen müssen. Daher ist eine gesetzliche Zuständigkeit des Bundes-

-
und Aufenthaltsverbots aufgrund von Abschiebungen oder Zurückschiebungen, 
die auf einer Abschiebungsandrohung oder 
hen, zu befristen.

-anordnung des Bundesamts beru-

8. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 11 Absatz 4 Satz 1 AufenthG)

ge des Ausländers aufgehoben oder die Frist nach Absatz 2 verkürzt werden, 

soweit dem der Zweck des Einreise-

In Artikel 1 Nummer 5 ist § 11 Absatz 4 Satz 1 wie folgt zu fassen:

"Das Einreise- und Aufenthaltsverbot kann zur Wahrung schutzwürdiger Belan-

und Aufenthaltsverbots nicht entgege

steht."

n-

Begründung: 

In

Die im Gesetzentwurf vorgesehene Formulierung "oder" ist missverständlich, 
weil sie den unzutreffenden Eindruck alternativer Aufhebungsgründe vermit-
telt. 

Bei der Aufhebung oder Fristverkürzung nach § 11 Absatz 4 AufenthG-E han-
delt es sich um eine Ermessensentscheidung. Dieser geht eine umfassende Ab-
wägung voraus, bei der das öffentliche Interesse, den Ausländer aus dem Bun-
desgebiet fernzuhalten oder ihm die Erteilung eines Aufenthaltstitels im Bun-
desgebiet zu versagen, unter Berücksichtigung seiner schutzwürdigen Belange
nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu gewichten ist. Überwiegen 
hiernach seine schutzwürdigen Belange, treten die spezial- oder generalpräven-
tiven Gründe für die Sperrwirkung des Einreise- und Aufenthaltsverbots zu-
rück (vgl. hierzu auch BVerwG, Urteil vom 6. März 2014, 1 C 5.13). 
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9. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 17a Absatz 1 Satz 1, Absatz 4 Satz 1 AufenthG)

b) In Absatz 4 Satz 1 sind die Wörter "bis zu einem Jahr"

"bis zu 18 Monaten" zu ersetzen.

In Artikel 1 Nummer 8 ist § 17a wie folgt zu ändern:

a) In Absatz 1 Satz 1 sind die Wörter "für die Dauer von bis zu 18 Monaten"

zu streichen.

durch die Wörter

Begründung:

Zu Buchstabe a:

Der neue Aufenthaltstitel soll zu einem Aufenthalt von bis zu 18 Monaten be-
rechtig

r
en, wenn Anpassungsmaßnahmen oder weitere Qualifikationen erfo

Zu Buchstabe 

r-
de lich sind. Die vorgesehene Maximaldauer von 18 Monaten ist nicht sachge-
recht. Viele Ausgleichmaßnahmen (Anpassungsmaßnahmen) werden nur mit 
mehr als 18 Monaten Zeit zu absolvieren sein. Zum Beispiel: Nach § 11 Ab-
satz 1 BQFG können Ausgleichmaßnahmen bis zu 36 Monate Zeit in Anspruch 
nehmen. Nur ohne die strikte Beschränkung der Maximaldauer auf 18 Monate 
kann der Aufenthalt entsprechend der erforderlichen Dauer der jeweiligen An-
passungsmaßnahme gewährt werden. Die Regelung ist ohnehin eine Ermessen-
regelung ("Kann"-Bestimmung).

b:

as h

Dem Personenkreis in § 17a Absatz 4 AufenthG-E soll gleichermaßen wie bei 
den Absolventinnen und Absolventen inländischer Universitäten und Hoch-
schulen ausreichende Zeit zur Arbeitssuche, d eißt

AS

analog zu § 16 Absatz 4 
AufenthG 18 Monate gewährt werden. Die Praxis zeigte, dass die Zeit von ei-
nem Jahr selbst für die Absolventinnen und Absolventen inländischer Universi-
täten und Hochschulen viel zu kurz war, weshalb deren erlaubte Aufenthalts-
zeit zur Arbeitsplatzsuche erst vor noch nicht langer Zeit von einem Jahr auf 18 
Monate angehoben wurde.

(bei A
nahme 
entfällt 

Ziffer 1

n-

0)
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...

10. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 17a Absatz 1 Satz 1 AufenthG)

Begründung:

Der Bundesrat bittet im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die in 

§ 17a Absatz 1 Satz 1 AufenthG-E genannte Frist von 18 Monaten auf 40 Mo-

nate angehoben werden kann.

Der Gesetzentwurf dient dem Zweck der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte 

Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG können Anpassungslehrgänge, mit denen 

zur Verringerung des Fachkräftemangels in der Bundesrepublik Deutschland. 
Er stellt damit zugleich einen Beitrag zur Willkommenskultur dar. Diese Zwe-
cke werden ausdrücklich begrüßt. Bund und Länder haben mit ihren Gesetzen 
zur Feststellung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen (BQF-
Gesetze) wesentliche Beiträge zur Erreichung der oben genannten Zwecke ge-
leistet.

Der vorliegende Gesetzentwurf geht zwar ebenfalls in die richtige Richtung, 
setzt diesen Zweck aber nur unzureichend um. Denn gemäß Artikel 14 

wesent

drei Jahre dauern. Im Anschluss dar

liche Unterschiede zwischen der vorhandenen, im Ausland erworbenen, 
und der hier erforderlichen Ausbildung ausgeglichen werden können, bis zu 

an ist von der zuständigen Stelle festzuste

nicht nur für Unionsbürger und Gleichgestellte, sondern gemäß den o

l-
len, ob damit die Gleichwertigkeit der im Ausland erworbenen Ausbildung ein-
schließlich des absolvierten Anpassungslehrgangs nunmehr mit der hier erfor-
derlichen Berufsqualifikation gleichgestellt werden kann. Dieses Verfahren gilt 

ben
nannten BQF-Gesetzen auch für Drittstaatsangehörige (vgl. hierzu pars pro toto 

ge-

§ 11 Absatz 1 BQFG Bund). Kann also gemäß § 17a Absatz 1 Satz 1 Au
enthG-E nur ein Aufenthaltsrecht von 18-

f-
monatiger Dauer gewährt werden, so 

werden damit automatisch all jene Personen ausgegrenzt, die einen Anpas-

AufenthG-

sungsbedarf haben, der einschließlich der nachfolgend zwingend erforderlichen 
Feststellung der Gleichwertigkeit der Berufsqualifikation durch die zuständige 
Stelle die Dauer von 18 Monaten übersteigt. Der mit der Schaffung des § 17a 

E verfolgte Zweck könnte demzufolge nur unzureichend realisiert 

Es erscheint daher erforderlich, in § 17a Absatz 1 Satz 1 AufenthG

werden.

-

bei A

E die 18-
Monatsfrist auf 40 Monate anzuheben.

K
(entfällt 

n-

9)

nahme 
von Ziffer 
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11. Zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 17a AufenthG)

des neuen § 17a AufenthG-E

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob eine 

Änderung des Gesetzes über das Ausländerzentralregister durch die Einführung 

erforderlich ist.

Begründung:

Da es sich bei § 17a AufenthG-E
derbehörden handelt, ist das 

um einen Ermittlungstatbestand der Auslän-
Gesetz über das Ausländerzentralregister entspre-

chend anzupassen. Ohne diese Anpassung können Ermittlungsdaten nicht in 
das Gesetz über das Ausländerzentralregister eingespeist werden; § 17a Auf-
enthG-E wäre somit praktisch nicht umsetzbar.

12. Zu Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe b (§ 23 Absatz 4 Satz 2 AufenthG)

durch die Wörter "und Absatz 3 gelten" zu ersetzen.

In Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe b ist in § 23 Absatz 4 Satz 2 das Wort "gilt" 

Begründung:

13.

Durch den Verweis auf § 24 Absatz 3 AufenthG können in der Aufnahmean-
ordnung die Verteilungs- und Zuweisungsregelungen des § 24 AufenthG ent-
sprechend für anwendbar erklärt werden. Dies ist für die notwendige landesin-
terne Verteilung von Bedeutung.

Zu Artikel 1 Nummer 11 bis 13 (§§ 25, 25a und 25b AufenthG)

a) Der Bundesrat begrüßt die im Gesetzentwur

st

f vorgesehene Änderung des 

§ 25a AufenthG sowie die Einführung einer Aufenthaltsgewährung bei 

nachhaltiger Integration mit dem neuen § 25b AufenthG. In beiden Be-

immungen soll vorgesehen werden, dass die Aufenthaltserlaubnis

In

se auch 

abweichend von § 11 Absatz 1 AufenthG erteilt werden, da sonst die Ge-

fahr besteht, dass der Zweck der Regelungen vereitelt wird. Auch wenn 

nach § 11 Absatz 4 AufenthG im Einzelfall ein Einreise- und Aufenthalts-

verbot aufgehoben oder verkürzt werden kann, ist beim Vorliegen der Tat-

bestandsvoraussetzungen der §§ 25a und 25b AufenthG regelmäßig von ei-

In

FJ
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nachträgliche Aufhebung bed

...

nem öffentlichen Interesse an der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis auszu-

gehen, weshalb die Erteilung auch abweichend von § 11 Absatz 1 Auf-

enthG zu erfolgen hat, ohne dass es einer weiteren Entscheidung über die 

arf.

b) Die Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a, Absatz 4b und Absatz 5 

AufenthG sollen auch weiterhin abweichend von § 11 Absatz 1 AufenthG 

satz 4b AufenthG dienen der Sicherung der Strafverfolgung und sind somit 

erteilt werden. Die Aufenthaltserlaubnisse nach § 25 Absatz 4a und Ab-

im öffentlichen Interesse. Eine gesondert nach § 11 Absatz 4 AufenthG zu 

lung von Aufenthaltserlaubnissen nach § 25 Absatz

treffende Entscheidung ist nicht sachgerecht. Dieses gilt auch für die Ertei-

5 AufenthG.

c) Ferner sollen sämtliche Aufenthaltserlaubnisse nach § 25a AufenthG auch 

abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 AufenthG erteilt werden, damit auch 

Jugendliche und Heranwachsende, die sich hier integriert haben und deren 

Asylantrag nach § 30 Absatz 3 AsylVfG als offen

ben.

sichtlich unbegründet abge-

lehnt wurde, begünstigt werden können und Familieneinheiten bestehen blei-

Der Bundesrat bittet darum, den Gesetzentwurf im weiteren Gesetzgebungs

verfahren entsprechend zu überarbeiten.

-

14. Zu Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa 

(§ 25 Absatz 4a Satz 1 AufenthG)

aaa) Das Wort "kann" wird 

In Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a ist Doppelbuchstabe aa wie folgt zu fas-

sen:

'aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

durch das Wort "ist" ersetzt.

nahme 

bbb) Die Wörter "erteilt werden" werden durch die Wörter "zu erteilen" 

ersetzt und das Wort "vorübergehenden" wird gestrichen.'

FJ
(bei An-

entfallen 
Ziffern 15
und )16
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Begründung:

Aus der Praxis sind Fälle von Betroffenen von Menschenhandel bekannt, die 
vor ihrem Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden Asyl beantragt haben. 

enthG aufgrund § 10 Absatz 3 AufenthG ausgeschlossen, da § 25 

Wenn ein solcher Asylantrag als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt wor-
den ist, ist die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a Auf-

Absatz 4a AufenthG keinen Rechtsanspruch begründet. Durch die Formuli
rung "ist" statt "kann" (wie in der derzeit gültigen Fassung) beziehungsweise 

e-

"soll" (wie im vorliegenden Gesetzentwurf) sollen derartige Fallkonstellati

derlaufen, vermieden werden. 

o-
nen, die dem Sinn der Spezialnorm für Betroffene von Menschenhandel zuwi-

Der Gesetzentwurf sieht in der Neufassung des § 11 Absatz 4 AufenthG vor, 
dass das in § 11 Absatz 1 AufenthG normierte Einreise- und Aufenthaltsverbot 
unter bestimmten Voraussetzungen aufgehoben werden kann. Dass dies bei 
Vorliegen der Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach § 25 Absatz 4a AufenthG regelmäßig vorzunehmen ist, ergibt sich jedoch 
lediglich aus der Gesetzesbegründung. Bei Betroffenen von Menschenhandel, 
die eine Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz 4a AufenthG erhalten können, 
handelt es sich um eine besondere schutzwürdige und vulnerable Gruppe, die 
einer raschen Klärung ihrer aufenthaltsrechtlichen Situation bedarf. Daher so

weichend von § 11 Abs. 1" bleiben. Dies ist auch im Sinne eines effizienten 

ll-
te es bei dem in der derzeit noch gültigen Fassung enthaltenen Hinweis "ab-

Verwaltungshandelns, da es dann keiner formalen Aufhebung des Einreise
und Aufenthaltsverbots bedarf.

-

15. Zu Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa (§ 25 Absatz 4a 

Satz 1 AufenthG)

gehenden Aufenthalt" werden gestrichen.'

In Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a ist Doppelbuchstabe aa wie folgt zu fas-

sen:

'aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Das Wort "kann" wird durch das Wort "soll" ersetzt.

bbb) Die Wörter "abweichend von § 11 Abs. 1" und "für einen vorüber-

Begründung:

In

Die mit dem Gesetzentwurf vorgesehene Formulierung, dass die Aufenthaltser-
laubnis für einen Aufenthalt erteilt wird, ist überflüssig und beeinträchtigt die 
Lesbarkeit dieser Vorschrift.

(entfällt 
bei An-
nahme 

von Ziffer 

bei A
14;

n-

entfällt 
Ziffer 16

nahme 

)
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...

16. Zu Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa

(§ 25 Absatz 4a Satz 1 AufenthG)

aaa) Das Wort "kann" wird durch das Wort "

In Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a ist der Doppelbuchstabe aa wie folgt zu 

fassen:

'aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

soll" ersetzt. 

gehenden" gestrichen.'

bbb) Nach den Wörtern "abweichend von § 11 Abs. 1" werden die Wör-

ter "und § 10 Absatz 3" eingefügt sowie das Wort "vorüber-

Begründung:

§ 11 Absatz 4 AufenthG

aufgehoben werden kann. Dass dies bei Vorliegen der Voraussetzungen für die 
Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Absatz

-E sieht vor, dass das in § 11 Absatz 1 AufenthG nor-
mierte Einreise- und Aufenthaltsverbot unter bestimmten Voraussetzungen 

4a AufenthG regelm
ßig vorzunehmen ist, ergibt sich jedoch lediglich aus der Gesetzesbegründung. 
Bei Betroffenen von Menschenhandel, die eine Auf

ä-

enthaltserlaubnis nach § 25 
Absatz 4a AufenthG erhalten können, handelt es sich um eine besondere 

-

schutzwürdige und vulnerable Gruppe, die einer raschen Klärung ihrer aufent-
haltsrechtlichen Situation bedarf. Daher sollte es bei dem in der derzeit noch 
gültigen Fassung enthaltenen Hinweis "abweichend von § 11 Abs. 1" bleiben. 
Dies ist auch im Sinne eines effizienten Verwaltungshandelns, da es dann kei-
ner formalen Aufhebung des Einreise und Aufenthaltsverbots bedarf.

enthaltserlaubnis nac

Aus der Praxis sind Fälle von Betroffenen von Menschenhandel bekannt, die 
vor ihrem Kontakt mit den Strafverfolgungsbehörden Asyl beantragt haben. 
Wenn dieser Asylantrag als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt worden ist, 
ist die Erteilung einer Auf h § 25 Absatz

oder 1

4a AufenthG auf-
grund § 10 Absatz 3 AufenthG ausgeschlossen, da § 25 Absatz 4a AufenthG 
auch in der im Gesetzentwurf enthaltenen Fassung keinen Rechtsanspruch be-
gründet. Durch die Einfügung "abweichend von § 10 Absatz 3" sollen derartige 
Fallkonstellationen, die dem Sinn der Spezialnorm für Betroffene von Men-
schenhandel zuwiderlaufen, vermieden werden. 

FJ
(entfällt 
bei An-
nahme 
von Zif-
fern 14

5)
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17. Zu Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc 

(§ 25 Absatz 4a Satz 4 - neu - AufenthG)

Artikel 1 Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc ist wie folgt zu fassen:

'cc) Folgende Sätze werden angefügt:

"Nach Beendigung … < weiter wie Gesetzentwurf > …

Abweichend von Satz 2 Nummer 1 und 3 soll die Aufenthaltserlaubnis e

teilt werden, wenn das Verlassen der Bundesrepubli

r-

wohl gefährden würde." '

k aufgrund humanitärer 

oder persönlicher Gründe eine besondere Härte bedeuten oder das Kindes-

Folgeänderung:

In Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe a 

gabe "§ 25 Absatz 4a Satz 3" die 

sind in § 26 Absatz 1 Satz 5 nach der An-

Angabe "und Satz 4" einzufügen.

Begründung:

lungen, auch unabhängig von einem Strafverfahren, für diejenigen B

Der Bundesrat hat sich in seiner Entschließung vom 11. April 2014 zu Maß-
nahmen zur Regulierung von Prostitution und Prostitutionsstätten (vgl. BR-
Drucksache 71/14 (Beschluss)) für angemessene aufenthaltsrechtliche Rege-

e

Eine Härtefallregelung ist aber auch im Hinblick auf die Fälle 

troffenen 
von Menschenhandel ausgesprochen, für die das Verlassen der Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund ihrer Viktimisierung eine besondere Härte darstellen 
würde. Dies ist erforderlich, um der Situation derjenigen Opfer besser Rech-
nung tragen zu können, die beispielsweise aufgrund extremer Traumatisierung 
nicht in der Lage sind, sich als Zeugin oder Zeuge zur Verfügung zu stellen. 

geboten, in d

bereit sind, die Staatsanwaltschaft aufgrund von Beweisschwierigkeiten jedoch 

e-
nen die Betroffenen zwar zur Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden 

auf andere Straftatbestände ausweicht oder es letztlich nicht zu einem gerichtl
chen Strafverfahren kommt, weil beispielsweise

i-
die Täter nicht ermittelt we

Zwar gelten die Regelungen des § 25 Absatz

r-
den. 

4a AufenthG sowohl für Erwac
sene als auch für Kinder, so dass deren Belange bei der Erteilung einer Aufen

h-
t-

haltserlaubnis im Kontext eines Strafverfahrens bereits berücksichtigt werden. 
Aufgrund der besonderen Vulnerabilität von Kindern muss - so fordert es auch 
Artikel 14 Absatz 2 der Europaratskonvention gegen Menschenhandel -
Gewährung eines Aufenthaltsrechts jedoch insbesondere auch

bei der 
der Aspekt des 

FJ

Kindeswohls berücksichtigt werden.
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Der Gesetzentwurf beinhaltet zwar eine deutliche Verbesserung im Hinblick 

...

auf eine aufenthaltsrechtliche Perspektive nach einem Strafverfahren, ist aber
nicht geeignet, die in der oben genannten Entschließung enthaltene Forderung 
des Bundesrates umzusetzen.

18. Zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c (§ 25a Absatz 4 AufenthG)

Begründung: 

Durch die Änderung von § 25a Absatz 4 AufenthG-E kann

In Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe c ist § 25a Absatz 4 wie folgt zu fassen:

"(4) Die Aufenthaltserlaubnis kann abweichend von § 10 Absatz 3 Satz 2 erteilt 

werden und berechtigt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit."

eine Aufenthaltse
laubnis nach § 25a AufenthG ebenfalls erteilt werden
trag nach § 30 Absatz

r-
, wenn zuvor ein Asyla

wurde. Ohne diese Änderung würde eine Vielzahl von Jugendlichen trotz ane

n-
3 AsylVfG als offensichtlich unbegründet abgelehnt 

r-
kennenswerter Integrationsleistungen keine Aufenthaltserlaubnis nach § 25a 
AufenthG-E erhalten können. 

19. Zu Artikel 1 Nummer 13 (§ 25b Absatz 2 Nummer 2 AufenthG)

In Artikel 1 Nummer 13 ist § 25b Absatz 2 Nummer 2 wie folgt zu fassen:

"2. ein Ausweisungsinteresse im Sinne von § 54 Absatz 1 oder Absatz 2 Nu

mer

m-

1 und 2 besteht. Dies gilt auch, wenn der Ausländer we

Begründung:

Die Ausschlussgründe in § 25b Absatz 2 Nummer 2 AufenthG

gen einer im 

Bundesgebiet begangenen vorsätzlichen Straftat verurteilt wurde, wobei 

Geldstrafen von bis zu insgesamt 50 Tagessätzen oder bis zu 90 Tagessät-

zen wegen Straftaten, die nach diesem Gesetz oder dem Asylverfahrensge-

setz nur von Ausländern begangen werden können, grundsätzlich außer Be-

tracht bleiben." 

-

ner Anpassung der Formulierung. 

E sind nicht 
stimmig. Unter Annahme eines redaktionellen Versehens bedarf es deshalb ei-

In

In

AS

AS
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20. Zu Artikel 1 Nummer 13 (§ 25b Absatz 3 AufenthG) 

a

In Artikel 1 Nummer 13 sind in § 25b Absatz 3 nach dem Wort "Nummer" die 

Ang be "2" und ein Komma einzufügen.

Begründung:

Nach § 25b Absatz 3 AufenthG

§ 25b Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AufenthG-
de -

-E wird von den Voraussetzungen des § 25b 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 (Lebensunterhaltssicherung) und 4 (Deutschkennt-
nisse) AufenthG-E abgesehen, wenn der Ausländer sie wegen einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung oder aus Alters-
gründen nicht erfüllen kann. Personen, die aus den genannten Gründen nicht in 
der Lage sind, die deutsche Sprache zu erlernen, sind nach den Erfahrungen der 
verwaltungsgerichtlichen Praxis aber auch häufig nicht in der Lage, die in 

E geforderten Kenntnisse über die 

quenz, dass sowohl von den Sprachkenntn

utsche Rechts und Gesellschaftsordnung zu erwerben beziehungsweise 
nachzuweisen. Das Einbürgerungsrecht, in dem ähnliche Voraussetzungen gel-
ten (vgl. § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und 7 StAG), zieht daraus die Konse-

issen als auch von Grundkenntnissen 
der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse im Bundes-
gebiet abgesehen wird, wenn sie wegen Krankheit, Behinderung oder altersbe-
dingt nicht erfüllt werden können (vgl. § 10 Absatz 6 StAG). Ebenso sollt
§ 25b Absatz 3 AufenthG-E verfahren werden.

e in 

21. Zu Artikel 1 Nummer 13 (§ 25b Absatz 4 Satz 3 AufenthG)

In Artikel 1 Nummer 13 § 25b Absatz 4 Satz 3 ist das Wort "gilt"

Wörter "und § 34 Absatz 2 und 3 gelten

durch die 

" zu ersetzen.

Begründung:

enthaltserlaubnisse aus familiären Gründen gelt
enthG), wie aus diesem akzessorischen Aufenthaltsrecht für Ehegatten und L
benspartner ein eigenständiges Aufenthaltsrecht werden kann, das auch

Nach § 25b Absatz 4 AufenthG-E soll auch den Ehegatten, Lebenspartnern und 
minderjährigen Kindern der von § 25 Absatz 1 AufenthG begünstigten Auslän-
der unter bestimmten Voraussetzungen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wer-
den. § 25b Absatz 4 Satz 3 AufenthG-E regelt durch Verweis auf die für Auf-

ende Vorschrift (§ 31 Au

Auflösung der ehelichen beziehungsweise

f-
e-

bei 
lebenspartnerschaftlichen Leben

R

s-
gemeinschaft fortbesteht. Es fehlt aber eine entsprechende Regelung für das 
Aufenthaltsrecht der Kinder nach dem Eintritt der Volljährigkeit. Eine Verlän-

In
R
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gerung der Aufenthaltserlaubnis nach § 25b Absatz 4 Satz 1 

...

AufenthG
Verbindung mit § 8 Absatz 1 AufenthG ist hier nicht mehr möglich, weil das 

-E in 

Tatbestandsmerkmal "minderjährig" nicht länger erfüllt ist. Ob den Betroffenen 
ein Aufenthaltsrecht nach § 25a AufenthG zusteht, hängt vom Einzelfall ab. 
Daher sollte in § 25b Absatz 4 Satz 3 AufenthG-E 

Absatz 2 und 3

auch auf die Vorschriften im 
Abschnitt über den Aufenthalt aus familiären Gründen verwiesen werden, die 
das eigenständige Aufenthaltsrecht volljährig gewordener Kinder regeln (§ 34 

AufenthG).

22. Zu Artikel 1 Nummer 17 Buchstabe a - neu -

(§ 30 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AufenthG),

Buchstabe b - neu -

(§ 30 Absatz 1 Satz 2 AufenthG),

Buchstabe c - neu -

(§ 30 Absatz 1 Satz 3 AufenthG)

a) Satz 1 Nummer 2 wird aufgehoben.

In Artikel 1 ist Nummer 17 wie folgt zu fassen:

'17. § 30 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

b)

c) Satz 3 wird aufgehoben.'

In Satz 2 werden die Wörter "und 2" gestrichen.

Folgeänderungen:

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern:

a)

b)

Nummer 15 ist wie folgt zu fassen:

'15. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 5 werden die Wörter "und 2" gestrichen.

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter "Ausweisungsgrund vorliegt" 

durch die Wörter "Ausweisungsinteresse besteht" ersetzt.'

Nach Nummer 23 ist

'23a.

folgende Nummer 23a einzufügen:

In § 44a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b werden die Wö

FJ

r-

ter "§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder § 30" gestrichen. 

In
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...

Begründung:

Vom Erfordernis des Sprachnachweises vor der Einreise beim Ehegat
nachzug wird abgesehen. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, wenn vor der Ei

ten

reise bereits Integrationsleistungen erbracht werden, wozu insbesondere das 
r

-
n-

E

scheint, ob die Regelung in vollem Umfang mit der Richtlinie 2003/86/EG 

lernen der deutschen Sprache gehört. In der Praxis wird die Familienzusam-
menführung jedoch vielfach unangemessen erschwert, weshalb fraglich er-

(Familienzusammenführungsrichtlinie) in Einklang steht. Rechtliche Bedenken 

protokoll zum Assoziationsabkommen EWG/Türkei geäußert worden. Auch 
sind vom Europäischen Gerichtshof auch im Hinblick auf Artikel 41 Zusatz-

das Bundesverwaltungsgericht hat das Fehlen einer allgemeinen Härtefall
klausel moniert. Nach der Einreise besteht ohnehin eine Verpflichtung zur 

-

Teilnahme an einem Integrationskurs. Daher ist es sachlich nicht erforderlich, 
die Visumserteilung von einem Sprachnachweis abhängig zu machen, weil das 
Erlernen der deutschen Sprache im Inland einfacher und leichter zu bewerkste

fung der Zwangsverheiratung ist zwar ein legitimes Anliegen, es liegen jedoch 

l-
ligen ist. Die mit der Einführung des Sprachnachweises bezweckte Bekämp-

keine belastbaren Daten vor, die belegen, dass dieses Ziel damit auch erreicht 
wurde.

23. Zu Artikel 1 (Kapitel 5 AufenthG - Abschiebungshaftrecht)

und -beratung zu stärken, welches in der Praxi

besitzt.

Aus Sicht des Bundesrates nimmt der vorliegende Gesetzentwurf im Bereich 

der Aufenthaltsbeendigung zwar Zwangsmaßnahmen in den Blick, sieht jedoch 

davon ab, das Instrument der freiwilligen Ausreise sowie die Ausreiseförderung 

s eine weitaus größere Bedeutung 

Die Anordnung von Abschiebungshaft muss jedoch bereits nach dem Europäi-

schen Recht letztes Mittel sein und darf nur zur Durchsetzung einer unmittelbar 

bevorstehenden Abschiebung angeordnet werden; denn Abschiebehaft entfaltet 

Anders als bei der Strafhaft haben sich Personen in Abschiebehaft zudem nicht 

gravierende negative Auswirkungen auf die Betroffenen. Dies gilt umso mehr 

für besondere Personengruppen wie Minderjährige, ältere Ausländer, Schwan-

gere und Familien oder Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern.

im strafrechtlichen Sinn schuldig gemacht und sind auch nicht wie Menschen in 

vermeidung und Rückführungsalternativen, mit denen in der Länderpraxis teils 

bereits gute Erfahrungen gesammelt werden.

Untersuchungshaft einer Straftat verdächtig. Es handelt sich um eine reine 

Verwaltungshaft. An die Verhängung dieser Haft sind daher besonders hohe 

Anforderungen zu stellen. Vorrangig sind auch vor diesem Hintergrund Haft-

FJ
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In den Fällen, in denen auf eine Abschiebe

...

haft als letztes Mittel nicht verzichtet 

Der Bundesrat vertritt zum Abschiebungshaftrecht daher folgende Auffassung:

werden kann, muss die Haftdauer so kurz wie möglich gehalten werden.

- Der bisherige Regelungsansatz im Aufenthaltsgesetz soll um Instrumente

der Haftvermeidung ergän

lung einer Kaution, geprüft und gesetzlich vorgesehen werden.

zt und mildere Mittel, wie zum Beispiel die Stel-

- In Dublin-Fällen soll das Mittel der Abschiebungshaft auf die unabdingbar 

notwendigen Fälle beschränkt bleiben.

- Es soll ferner geprüft werden, die in § 63 Absatz 3 Satz 1 Nummer

AufenthG normierten Abschiebungshaftgründe als Anknüpfungstatsachen 

1 bis 4 

für die Fluchtgefahr auszugestalten.

-

nate reduziert w

-

Die Höchstdauer der Abschiebungshaft von 18 Monaten soll auf sechs Mo-

erden.

verfahren zu berücksichtigen.

Neben der Sicherungshaft wird der neue Ausreisegewahrsam nach § 62b 

AufenthG nicht für erforderlich gehalten.

Der Bundesrat bittet darum, die Änderungswünsche im weiteren Gesetzgebungs-

24. Zu Artikel 1 Nummer 23 (§ 44 AufenthG)

Personenkreis weiter auszuweiten. Dieses gilt

Der Bundesrat begrüßt die im vorliegenden Gesetzentwurf enthaltene Auswei-

tung der Teilnahmeberechtigung am Integrationskurs. Aus der Vollzugspraxis 

wird deutlich, dass auch weitere Aufenthaltsrechte aus humanitären Gründen 

regelmäßig in längere Aufenthalte und eine dauerhafte aufenthaltsrechtliche 

Perspektive einmünden. Im Interesse einer frühzeitigen Integration ist es des-

halb angebracht, die Teilnahmeberechtigung am Integrationskurs auf diesen 

für Aufenthaltserlaubnisse nach 

§ 25a Absatz 2 AufenthG. In Hinblick auf eine Verbesserung der Zugangscha

§§ 22, 23 Absatz 1, §§ 23a, 25 Absatz 3, Absatz 4 Satz 2, Absatz 5 Satz 2 und 

n-

cen zum Arbeitsmarkt ist es zudem angezeigt, Asylbewerbern und Geduldeten 

zumindest im Rahmen verfügbarer Kursplätze die Teilnahme am Integrations-

FJ

kurs zu ermöglichen.

In
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Der Bundesrat verweist auf seinen Gesetzentwurf zur Öffnung der Integration

...

s-

kurse für Unionsbürgerinnen und -bürger, Ausländerinnen und Ausländer mit 

humanitären, völkerrechtlichen oder politischen Aufenthaltserlaubnissen sowie 

für Flüchtlinge im laufenden Asylverfahren und Geduldete (vgl. BR-

sache 756/13 (Beschluss)) und 

überarbeiten.

Druck-

bittet darum, den Gesetzentwurf entsprechend zu 

25. Zu Artikel 1 Nummer 23 Buchstabe a (§ 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

Buchstabe c AufenthG)

Buchstabe c die Angabe "Satz 3" zu streichen.

In Artikel 1 Nummer 23 Buchstabe a ist in § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

Begründung:

Mit der Änderung erhalten Inhaber und Inhaberinnen von Aufenthalts

nahmeanspruch verfügen, ist geboten, weil auch diese Per

-
erlaubnissen nach § 25 Absatz 4a AufenthG nach erstmaliger Erteilung und 
damit bereits in einer frühen Phase der Aufenthaltserlaubnis einen Anspruch 
auf Teilnahme an einem Integrationskurs. Dies erscheint notwendig, um eine 
Eingliederung in den deutschen Arbeitsmarkt außerhalb des bisherigen krimi-
nellen Umfeldes möglichst frühzeitig vorzubereiten.

Eine Gleichstellung mit anerkannten Flüchtlingen, die bereits über einen Teil-
sonengruppen rege

mäßig längerfristig in Deutschland leben und hier ihren Lebensunterhalt nur 
l-

dann angemessen verdienen können, wenn sie -
gen - auch ausreichende Deutsch-Kenntnisse besitzen.

neben weiteren Voraussetzun-

26

a

. Zu Artikel 1 Nummer 23 Buchstabe a 

(§ 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchst be c AufenthG),

Buchstabe b 

(§ 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AufenthG)

bb) Nach der Angabe "

Artikel 1 Nummer 23 ist wie folgt zu ändern:

a) In Buchstabe a ist § 44 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe c wie folgt zu 

ändern:

aa) Die Angabe "bis 2" ist durch die Angabe "bis 3" zu ersetzen.

Satz 3

FJ

" sind die Wörter "oder Absatz 5" einzufügen.

In
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b) Buchstabe b ist wie folgt 

...

zu 

'b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

fassen:

"2. ein Aufenthaltstitel nach § 22 oder § 23." '

Begründung:

und 23 Absatz 1 AufenthG sind langfristig beziehungsweise
,

Mit der Änderung erhalten auch Ausländer, die im Besitz einer Aufenthaltser-
laubnis nach §§ 22, 23 Absatz 1, § 25 Absatz 3 oder Absatz 5 AufenthG sind,
Zugang zu einem Integrationskurs. Insbesondere die Aufenthalte gemäß §§ 22 

dauerhaft ang
legt wie zum Beispiel

e-
bei der Aufnahme afghanischer Ortskräfte. Auch bei 

ne mehrjährige Aufenthaltsdauer vor. Der 
e

Aufenthalten nach § 25 Absatz 3 und Absatz 5 AufenthG liegt in der Regel ei-
Ausschluss dieser Personenkreise 

behindert ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und verzögert insbesond
vom B such eines Integrationskurses erschwert ihre Integration nachhaltig. Er 

e-
re ihre wirtschaftliche Integration unnötig. Ein Differenzierungsmerkmal zu 

kennbar, so dass hier eine Gleichstellung erforderlich ist.
den Aufenthalten, die den Besuch des Kurses derzeit ermöglichen, ist nicht er-

27. Zu Artikel 1 Nummer 24 und 25  (§§ 48, 48a AufenthG)

Maßstäben

Anordnung erfolgen können.

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob die 

neu geschaffenen Befugnisse, Datenträger von Personen mit ausländischer 

Staatsangehörigkeit zum Zweck der Identitätsfeststellung und Geltendmachung 

der Rückführungsmöglichkeit den vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten 

der Verhältnismäßigkeit entsprechen, zumal sie ohne richterliche 

Begründung: 

Das Bundesverfassungsgericht hat seit der Entscheidung 
ständiger Rechtsprechung entschieden, dass wegen des besonderen grundrec

Verbindungs

am 5. Februar 2005 in 
ht-

lichen Schutzes des Fernmeldegeheimnisses in Artikel 10 GG der Zugriff auf 
daten, welche durch die Auswertung von Datentr

punkte einer konkreten Gefahr für ein überragend wichtiges Rechtsgut best

ägern erfolgt, nur 
bei dem Verdacht einer Straftat von erheblicher Bedeutung zulässig ist. Außer-
dem bedarf es hierzu eines richterlichen Beschlusses.

Auch informationstechnische Systeme sind mit der Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 27. Februar 2008 unter den besonderen grundrechtli-
chen Schutz der Vertraulichkeit und Integrität gestellt worden. Eingriffe in 
dieses Grundrecht sind grundsätzlich nur möglich, wenn tatsächliche Anhalts-

e-

In
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hen und wenn ein richterlicher B

...

e

che hingegen bereits die Privatsphäre des Inhabers berühren, ist fließend und 

schluss vorliegt.

Auch die Umsetzung ist im Hinblick auf den unantastbaren Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung, in die in keinem Fall eingegriffen werden kann, schwie-
rig. Die Grenze, welche Daten zur Identitätsfeststellung geeignet sind und wel-

nicht ausreichend rechtssicher abgrenzbar. 

28. Zu Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe b (§ 48 Absatz 3a AufenthG) 

Rechnung getragen werden kann.

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, wie dem 

Recht auf Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung angemessen 

Begründung:

Das Bundesverfassungsgericht misst dem Schutz des Kernbereichs privater 

wird, hat sie grundsätzlich zu unterbleiben (vgl. BVerfG, Urteil v

Lebensgestaltung einen hohen Stellenwert bei. In Bezug auf die Datenerhebung 
in informationstechnischen Systemen hat es klargestellt, dass eine gesetzliche 
Regelung darauf hinzuwirken hat, dass die Erhebung kernbereichsrelevanter 
Daten, soweit wie informationstechnisch und ermittlungstechnisch möglich, 
unterbleibt. Gibt es im Einzelfall konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine be-
stimmte Datenerhebung den Kernbereich privater Lebensführung berühren 

om

Rn. 264).
27.02.2008 - 1 BvR 370/07, 1 BvR 595/07 - BVerfGE 120, 274 ff., juris 

Diesen Vorgaben dürfte § 48 Absatz 3a AufenthG-E nicht en

trägern allein

tsprechen. Nach 
dessen Satz 3 ist die Maßnahme nur dann unzulässig, wenn tatsächliche An-
haltspunkte für die Annahme vorliegen, dass durch die Auswertung von Daten-

Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung e
langt würden. Gera

r-
de bei der Auswertung von Smartphones kann davon au

Das in § 48 Absatz 3a Satz 4 AufenthG-E vorgesehene Verbot, durch die Au

s-
gegangen werden, dass sich darauf sowohl kernbereichsrelevante als auch an-
dere Daten befinden.

s-

R

wertung erlangte Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zu verwerten, mildert den Eingriff lediglich ab. Zudem wird es in der Praxis 
kaum nachweisbar sein, aus welchen Daten die Erkenntnisse gewonnen wur-
den.
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...

29. Zu Artikel 1 Nummer 24 Buchstabe b (§ 48 Absatz 3a AufenthG)

trägern erlangt werden, eine bereichsspezifische Löschungs

fen ist.

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob für die 

Aufzeichnungen über die Erkenntnisse, die durch die Auswertung von Daten-

vorschrift zu schaf-

Begründung:

§ 48 Absatz 3a Satz 6 AufenthG bereits eine Rege

Erlangte Daten müssen vernichtet werden, sobald sie für die festgelegten Zwe-
cke oder den gerichtlichen Rechtsschutz nicht mehr erforderlich sind (vgl. 
BVerfG, Urteil v. 14.07.1999 - 1 BvR 2226/94 unter anderem -, BVerfGE 100, 
313, juris Rn. 174). Dieses Gebot dürfte auch für Aufzeichnungen gelten, die 
die aus der Datenauswertung gewonnenen Erkenntnisse zum Inhalt habe. In-
soweit böte sich eine bereichsspezifische Regelung an, zumal für Aufzeich-
nungen über Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung in 

lung getroffen wird.

30. Zu Artikel 1 Nummer 25 (§ 48a Absatz 1 AufenthG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, ob das 

Auskunftsverlangen nach § 48a Absatz 1 AufenthG-E unter einen Richtervor-

behalt zu stellen ist.

Begründung:

oder auf Speichereinrichtungen geschützt

Die Parallelregelung in der Strafprozessordnung sieht vor, dass Auskunftsver-
langen, die sich auf Daten beziehen, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte 

wird, die in diesen Endgeräten oder 

StPO).

hiervon räumlich getrennt eingesetzt werden, nur auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft durch das Gericht angeordnet werden (vgl. § 100j Absatz 3 Satz 1 

Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb das Schutzniveau für Auslä

R

nderinnen und 
Ausländer geringer sein soll als für Beschuldigte im Strafverfahren.

R
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...

31. Zu Artikel 1 Nummer 29 (§ 54 Absatz 1 Nummer 5 AufenthG)

a) Die Wörter "ein Kind oder einen J

dere Personen" zu ersetzen.

In Artikel 1 Nummer 29 ist § 54 Absatz 1 Nummer 5 wie folgt zu ändern:

ugendlichen" sind durch die Wörter "a

b)

einzufügen.

n-

Nach dem Wort "Weise" sind die Wörter "auf andere Personen einwirkt" 

Begründung:

Es bestehen erhebliche Zweifel an der Anwendbarkeit der formulierten Norm. 

32.

Diese soll daher verallgemeinert und praktikabler gefasst werden. Das Auswei-
sungsinteresse sollte auch dann bestehen, wenn auf erwachsene Personen ge-
zielt oder andauernd eingewirkt wird. 

Zu Artikel 1 Nummer 29 (§ 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 und 9 AufenthG)

Der Bun

§ 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 

desrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren das Verhältnis von 

AufenthG-E einerseits zu § 54 Absatz 2 Num-

mer 9 AufenthG-E andererseits zu prüfen.

Begründung:

Bewährung ausgesetzt worden ist, verurteilt wurde oder wenn er den Tatb
stand des § 29 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 BtMG verwirklicht oder dies ve
sucht hat. Nach § 54 Absatz 2 Nummer 9 AufenthG-E

Nach § 54 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 AufenthG-E wiegt das Ausweisungsinte-
resse schwer, wenn der Ausländer wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher 
Straftaten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr oder 
einer Jugendstrafe von mindestens einem Jahr, deren Vollstreckung nicht zur 

e-

interesse aber auch generell bei jedem nicht nur vereinzelte

r-
wiegt das Ausweisungs-

n oder geringfüg

rung der mit 

i-
gen Verstoß gegen Rechtsvorschriften schwer. Die gleichlautende Formulie-

§ 55 Absatz 2 Nummer 2 AufenthG

In

-E derzeit geltenden Fassung 
wird in der Praxis so verstanden, dass alle Straftaten erfasst werden sollen, die 
zu einer Verurteilung geführt haben, die oberhalb der Bagatellgrenze von 30 
Tagessätzen Geldstrafe liegt (vgl. Nummer 55.2.2.3.1 der Allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift des Bundesministeriums des Innern zum Aufenthaltsge-
setz). Der Weite des Tatbestands entsprechend rangierte dieser Ausweisungs-

In
R
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sensausweisung. Der Gesetzentwurf wirft systematische Probleme auf: Wenn 

...

grund bislang auf der niedrigsten Stufe der Ausweisungsgründe – der Ermes-

nach § 54 Absatz 2 Nummer 9 AufenthG-E schon jede nicht bagatellarische 
Straftat ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründen soll, wäre die 
Aufzählung bestimmter Verurteilungen beziehungsweise Delikte in § 54 A

fungsbedürftig, ob in allen Fällen der weit gefassten Nummer 9 in § 54 Absatz 

b-
satz 2 Nummer 1 bis 3 AufenthG-E überflüssig. Es erscheint außerdem prü-

2 AufenthG-E von einem "schwerwiegenden" Ausweisungsinteresse gespro-
chen werden kann.

33. Zu Artikel 1 Nummer 29 (§ 55 Absatz 2 AufenthG)

In Artikel 1 Nummer 29 § 55 Absatz 2 ist das Wort "insbesondere" durch das 

Wort "beispielsweise" zu ersetzen.

Begründung:

Die Formulierung "insbesondere" kann als Gewichtung missverstanden we
den, die andere 

r-
–

34. Zu Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b (§ 62 Absatz 4a Satz 2 - neu

nicht genannte – Anhaltspunkte für ein Bleibeinteresse ab-
wertet. Die Gründe für einen Verbleib im Bundesgebiet können aber viel-
schichtig sein. Deshalb darf nicht der Eindruck entstehen, dass das schwerwie-
gende Bleibeinteresse weitgehend abschließend definiert wurde.

-

In Artikel 1 Nummer 31 Buchstabe b ist dem § 62

AufenthG)

Absatz 4a folgender Satz 

zufügen:

an-

"Die für den Haftantrag zuständige Behörde hat das zuständige Gericht unver-

züglich über das Scheitern der Abschiebung und die maßgeblichen Umstände 

zu informieren."

Begründung:

Durch die Ergänzung soll sichergestellt werden, dass das Gericht Kenntnis von 
der gescheiterten Abschiebung erhält und so überprüfen kann, ob die Voraus-

R

setzungen für die Haft unverändert fortbestehen. Aus der bisherigen Formulie-
rung des § 62 Absatz 4a AufenthG-E ergibt sich nicht, wie die Feststellung des 
unveränderten Fortbestehens der Haftvoraussetzungen konkret erfolgen soll. 
Diese Feststellung sollte schon aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten 
dem zuständigen Haftrichter vorbehalten sein, Artikel 104 Absatz 2 Satz 1 GG.

In
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35. Zu Artikel 1 Nummer 35 Buchstabe b - neu - (§ 72 Absatz 4 Satz 1, 

Satz 1a - neu - und Satz 1b - neu - AufenthG)

'35. § 72 wird wie folgt geändert:

In Artikel 1 ist Nummer 35 wie folgt zu fassen:

a)

b) In Absatz 4 wird 

In Absatz 3 Satz 1 … <weiter wie Gesetzentwurf >…

Satz 1 durch folgende Sätze ersetzt

ten Straftaten öffentliche Klage erhoben oder ein strafrechtl

:

"Ein Ausländer, gegen den wegen anderer als der in § 95 und § 9 des 

Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern genann-

iches E

zuständigen Staatsanwaltschaft ausge

r

r-

mittlungsverfahren eingeleitet ist, darf nur im Einvernehmen mit der 

wiesen oder abgeschoben werden. 

Vom Erforde nis des Einvernehmens kann auch abgewichen werden bei 

typischen Begleitdelikten zu § 95 und § 9 des Gesetzes über die allge-

meine Freizügigkeit von Unionsbürgern, die nur einen geringen Un-

rechtsgehalt aufweisen. Das fehlende Einvernehmen steht der einstwei-

ligen Anordnung von Abschiebungshaft nach § 427 des Gesetzes über 

das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der fre

willigen Gerichtsbarkeit nicht entgegen." '

i-

Begründung:

Der Verzicht auf das Einvernehmenserfordernis im Falle der in § 72 Absatz 4 
AufenthG aufgenommenen Straftaten dient der Verfahrenserleichterung bei 
Ausländerbehörden und Staatsanwaltschaften und mithin der Beschleunigung 

Grundlage 

des Rückführungsverfahrens. Die genannten Straftaten stehen in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem unerlaubten Aufenthalt. Die Durchsetzung der Aus-
reisepflicht soll in diesen Fällen stets Vorrang vor dem Strafverfolgungsinte-
resse haben. Bei erheblichem öffentlichen Interesse an der Strafverfolgung, 
zum Beispiel bei außergewöhnlicher Schwere oder Häufigkeit der dem Aus-
länder zur Last gelegten Tatbegehung, kann im Einzelfall eine Duldung auf der 

von § 60a Absatz 2 Satz 3 AufenthG zum Zwecke der Strafverfo

In

l-
gung erteilt werden.



- 31 - Empfehlungen, 642/1/14

Auch Ermittlungen oder Anklagen wegen Bagatelldelikten, die typischerweise 

...

mit aufenthaltsrechtlichen Straftaten einhergehen können, wie zum Beispiel 
einfacher Diebstahl, Betrug, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, einfache 
Körperverletzung, Erschleichen von Leistungen sowie Beleidigung, sollen die 
Ausländerbehörde künftig nicht mehr an der Ausweisung oder Abschiebung 
hindern.

36. Zu Artikel 1 Nummer 37 Buchstabe c (§ 75 Nummer 12 AufenthG)

nach § 11 Absatz 2 in den Fällen von § 34 des Asylverfahrensgesetzes sowie

voranzustellen.

In Artikel 1 Nummer 37 Buchstabe c § 75 Nummer 12 sind den Wörtern "die 

Anordnung" die Wörter "die Befristung eines Einreise- und Aufenthaltsverbots 

" 

Begründung: 

Die Änderung dient der gesetzlichen Klarstellung, dass das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge die Befristungsentscheidung gemäß § 11 Absatz 2 
AufenthG in den Fällen der Abschiebungsandrohung gemäß § 34 AsylVfG 
trifft.

37. Zu Artikel 1 Nummer 41 Buchstabe c - neu - (§ 95 Absatz 2a - neu - AufenthG)

In Artikel 1 ist Nummer 41 folgender Buchstabe c anzufügen:
AS

'c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz eingefügt:

"(2a) Handlungen, die der Unterstützung eines Ausländers dienen, der eine 

Handlung nach § 95 Absatz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, Absatz 1a oder 

Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe b begeht, stellen kein Hilfeleisten im Sinne 

des § 27 des Strafgesetzbuchs dar, sofern das Ziel der Handlung die huma-

nitäre Unterstützung der betroffenen Person war." '

In

In
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...

Begründung: 

schen, etwa für Ärztinnen und Ärzte, Lehrerinnen und Lehrer, Seelsorgerinne

Im Hinblick auf die allgemeine Beihilfevorschrift in § 27 StGB besteht bezüg-
lich des § 95 AufenthG weiterhin eine erhebliche Rechtsunsicherheit für Men-

n 
und Seelsorger sowie Ehrenamtliche usw., die Ausländerinnen und Ausländern 
unabhängig von deren aufenthaltsrechtlichem Status in Notsituationen aus h
manitären Motiven helfen. Es bedarf daher im Hinblick auf die Tatbestände 

u-
in

§ 95 Absatz 1 Nummer 1 und 2, Absatz 1a oder Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe 
b AufenthG einer eindeutigen gesetzlichen Klarstellung, dass derartige Unte
stützungshandlungen keine strafbare Beihilfe darstellen.

r-

38. Zu Artikel 4a - neu - (§ 427 Absatz 3 - neu - FamFG)

Artikel 4

Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 

Ange

Nach Artikel 4 ist folgender Artikel einzufügen:

' a

satz angefügt:

legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Dem § 427 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den An-

gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezember 2008 (BGBl. 

I S. 2586, 2587), das zuletzt durch […] geändert worden ist, wird folgender Ab-

"(3) Abweichend von Absatz 1 und 2 kann das Gericht eine einstweilige A

Freiheitsentziehung gegeben sind, und die vorherige Anhörung den Zweck der 

n-

ordnung vor der Anhörung des Betroffenen erlassen, wenn dringende Gründe 

für die Annahme vorliegen, dass die Voraussetzungen für die Anordnung einer 

Anordnung gefährden würde. Die Anhörung ist unverzüglich nachzuhol

Begründung:

en." '

Artikel 4 des Referentenentwurfs sah vor, dem

nicht mehr enthalten.

§ 427 FamFG einen entspre-
chenden Absatz 3 anzufügen. Diese Regelung ist im aktuellen Gesetzentwurf 

Die Bund

In

-Länder-Arbeitsgruppe Vollzugsdefizite hatte festgestellt, dass die in 
§ 427 Absatz 2 FamFG vorgesehene vorläufige Freiheitsentziehung im Wege 
einstweiliger Anordnung in Fällen von Gefahr im Verzug in Fällen der geplan-
ten Freiheitsentziehung unpassend ist, weil sie auf die zeitliche Dringlichkeit 
abstellt. Hinzu  kommt, dass nach § 427 Absatz 1 FamFG die vorläufige Frei-
heitsentziehung generell ein dringendes Bedürfnis für ein sofortiges Tätigwer-
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planten Freiheitsentziehung unpassend. Dies führt im Ergebnis dazu, dass der 

...

den voraussetzt. Auch dieses Dringlichkeitserfordernis ist für den Fall der ge-

einstweiligen Anordnung bei der Beantragung von Abschiebungshaft in der 
Praxis kaum praktische Bedeutung zukommt. 

Die Betroffenen nehmen jedoch die Ladung zu einer Anhörung in vielen Fällen 

ziehen. Dies führt im Ergebnis zum Scheitern vieler Versuche, eine bestehende 

zum Anlass, sich der zum Zwecke einer konkreten Vollzugsmaßnahme erfor-
derlichen Freiheitsentziehung und mithin der Vollzugsmaßnahme selbst zu ent-

vollziehbare Ausreisepflicht auch durchzusetzen.

dung des Zwecks der Anordnung durch die vorherige Anhörung abstellt.

Aus diesem Grund hatte die Bund-Länder-Arbeitsgruppe Vollzugsdefizite vor-
geschlagen, § 427 FamFG um eine Regelung zu ergänzen, die auf die Gefähr-

Diese Regelung ist für eine effiziente Durchsetzung der Ausr

lungen im Migrationsbereich. Es ist offensichtlich, dass die Voraussetzungen 

eisepflicht erfor-
derlich. Dies gilt ganz besonders vor dem Hintergrund der aktuellen Entwick-

der Regelung des § 427 Absatz 2 FamFG in Fällen der geplanten Freiheitsen
ziehung oft nicht vorliegen werden. Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die 

t-

vorgeschlagene Ergänzung des § 427 FamFG sind nicht ersichtlich. Zahlreiche 
sicherheits- und ordnungsrechtliche Regelungen enthalten Einschränkungen, 
bei denen auf die Gefährdung des Zwecks der Maßnahme abgestellt 

Deshalb sollte die Regelung des Artikels 4 des Referentenentwurfs wieder in 

wird.

den aktuellen Gesetzentwurf übernommen werden.

39. Zu Artikel 5 Nummer 10a - neu - (§ 33 BeschV)

In Artikel 5 ist nach Nummer 10 folgende Nummer einzufügen:

"10a. § 33 wird aufgehoben."

Begründung:

Die Versagung der Erlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung für geduldete 

und gesetzgeberischen Raum, ausländerrechtliche Regelungen stärker an den 

Personen hat sich in der Praxis nicht bewährt und wird angesichts der schon 
seit einigen Jahren anhaltenden Diskussionen und Tendenzen im politischen 

Bedürfnissen der Wirtschaft zu orientieren und insbesondere Bleiberechts

Ziffer 40

-
bedingungen verstärkt an den Arbeitsmarktchancen der ausländischen Person 
und weniger an rein ordnungspolitischen Aspekten auszurichten, zunehmend 
kritisch bewertet.

FJ
Wi

(bei An-
nahme 
entfällt 

)
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Gegen einen Fortbestand des Arbeitsverbots sprechen insbesondere folgende 

...

Gründe:

- Ein Arbeitsverbot führt bei einer Personengruppe, die fast ausnahmslos 
nicht über verwertbares Vermögen verfügt, unmittelbar zu einer Belastung 
der sozialen Sicherungssysteme. Die Höhe der zu gewährenden Leistungen 
würde sich in dem Maß vermindern, wie Arbeitsmöglichkeiten erlaubt und 
genutzt würden.

- Selbst solche geduldeten ausländischen Personen, die möglicherweise nie 
ernsthaft die Aufnahme einer Beschäftigung beabsichtigen, können das 
Arbeitsverbot als willkommene Entschuldigung für ihre mangelnde wirt
schaftliche Integrationsbereitschaft anführen. Auch wird in der medialen 

-

Öffentlichkeit mit Unverständnis kommentiert, wenn diesen Personen mit 
einem auferlegten Arbeitsverbot der Vorwurf einer mangelhaften wirt
schaftlichen Integration gemacht wird. Dieses Argument spielt schon jetzt 

-

eine wesentliche Rolle in der Beratung ausländerrechtlicher Einzelfälle im 

ne arbeiten wollen, dies aber nicht gedurft, kann bei einem bestehenden

politischen Raum und in den Härtefallkommissionen nach § 23a Auf-
enthG. Das häufig geäußerte Argument, die betroffene Person hätte ja ger-

Arbeitsverbot nicht überzeugend widerlegt werden.

- Nach den Erfahrungen der ausländerbehördlichen Praxis lassen sich nur 
wenige geduldete Personen durch ein Arbeitsverbot derart beeindrucken, 

vellierung des Asylbewerberleistungsgesetzes im vergangenen Jahr und 

dass sie aktiv an der Beseitigung der von ihnen zu verantwortenden Ab-
schiebungshindernisse mitwirken. Eine Arbeitserlaubnis wäre kein ausrei-
chender Anlass für eine Verhaltensänderung, weil sie dadurch ihren weite-
ren Aufenthalt aufs Spiel setzen würden. Dies gilt umso mehr seit der No-

der damit faktisch einhergehenden Erhöhung der bisherigen Leistungen 
auf nahezu Arbeitslosengeld-II-Niveau, weil dadurch der Anreiz, selbst zu 
arbeiten und zu diesem Zweck die eigene Identität offenzulegen, noch we

kommen für diesen Personenkreis in aller Regel nur schwer zu erzielen.

i-
ter abgesenkt wurde. Schließlich ist ein über diesem Satz liegendes Ein-

- Der in der Zuwanderungsdiskussion immer wieder betonte Grundsatz, eine 
Zuwanderung in die sozialen Sicherungssysteme müsse vermieden wer-
den, verliert an Glaubwürdigkeit, wenn dieser Personenkreis "von Amts 
wegen" und gegen deren eigenen Willen den sozialen Sicherungssystemen 
zugeführt wird.
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...

40. Zu Artikel 5 Nummer 10a - neu - (§ 33 Absatz 3 BeschV)

Ausländerinnen und Ausländer." '

In Artikel 5 ist nach Nummer 10 folgende Nummer einzufügen: 

'10a. Dem § 33 wird folgender Absatz 3 angefügt:

"(3) Absatz 1 gilt nicht für jugendliche oder heranwachsende geduldete 

Begründung: 

sie selbst den Nichtvollzug aufenthaltsbeendender Maßnahmen zu vertreten 

Das fortdauernde Beschäftigungsverbot nach § 33 BeschV hindert junge Ge-
duldete dauerhaft an einer Erwerbsbeteiligung. Nach dieser Vorschrift ist Ge-
duldeten der Zugang zum Arbeitsmarkt unter anderem dann zu versagen, wenn 

haben. Hierunter fällt auch das Unterlassen zumutbarer Mitwirkungs

abschieben 

-
handlungen bei der Passbeschaffung. Jugendliche, die sich im Interessen-
konflikt zwischen der Aufdeckung der Täuschungshandlung ihrer Eltern und 
dem Erfüllen der eigenen Mitwirkungspflicht befinden, werden sich aus per-
sönlichen Gründen in der Regel gegen ihre rechtliche Verpflichtung entschei-
den. An dieser Situation ändert auch die Konkretisierung der Nicht-
Zurechenbarkeit des Fehlverhaltens anderer in § 33 Absatz 2 BeschV nichts, 
wonach das Verbot insbesondere dann zu verhängen ist, wenn die Ausländer-
behörde die Betroffenen durch eine von ihnen selbst verursachte Täuschung 
über ihre Identität oder Staatsangehörigkeit oder eigene falsche Angaben nicht 

kann. Zwar wird dem Jugendlichen nur die eigene Täuschung zug

Beschäftigungsverbot führen wird. 

e-
rechnet, aber eine aktive Mitwirkung ohne Aufdeckung des Fehlverhaltens der 
Eltern kann als aktive Täuschungshandlung ausgelegt werden, die sodann zum 

Ein in d

der beruflichen Ausbildung erfolgen soll. 

iesen Fällen fehlender Arbeitsmarktzugang ist nicht nur ein falsches 
Signal an eine junge Flüchtlingsgeneration, das auch die Motivation, einen 
Schulabschluss zu erlangen, behindert. Sie widerspricht auch dem öffentlichen 
Interesse an der Gewinnung und Sicherung des Fachkräftepotentials, die auch 
durch eine erhöhte Teilnahme von Jugendlichen mit Migrationshintergrund an 

Diese Privilegierung der jungen geduldeten Ausländerinnen und Ausländer 
beim Arbeitsmarktzugang erfolgt in Anlehnung an die Änderung in Artikel
Nummer 12 (§ 25a AufenthG) des Gesetzentwurfs zur Neubestimmung des 

1 

Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung, wonach dieser Personengruppe 

(en

bei nachhaltiger Integration ein Aufenthaltstitel erteilt werden soll.

AS
t

bei A
fällt 

n-

)

nahme 
von Ziffer 

39
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41. Zu Artikel 6 (Inkrafttreten)

In Artikel 6 sind die Wörter "am Tag" durch die Wörter "drei Monate" zu erset-

zen.

Begründung:

B

Der Gesetzentwurf enthält zahlreiche grundlegende Änderungen, deren prakti-
sche Umsetzung durch die Ausländerbehörden eine Vorbereitungszeit erfor-
dert. Dies betrifft insbesondere die Neugestaltung der Ausweisungsvorschriften 
und die gänzlich neue Rechtsgrundlage für die Titelerteilung nach § 17a Auf-
enthG-E. Die Umsetzung dieser Regelungen setzt Schulungen, die Erstellung 
von Musterbescheiden und die Änderung interner Weisungen voraus. Ohne ei-
ne entsprechende Zeit zur Vorbereitung könnten insbesondere Ausweisungen 
über Monate nicht mehr rechtssicher erlassen werden. 

4

In

2. Der Finanzausschuss

empfiehlt dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 

des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben.


